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1. (1)Änderungen von Anlagen, die nach bundesrechtlichen anlagenbezogenen Regelungen genehmigungspflichtig

sind, bedürfen keiner Genehmigung nach diesen und dabei mitzuvollziehenden Vorschriften, wenn

1. 1.die Organisation über die geplante Änderung in angemessener Frist vor der Anzeige an die Behörde über

das Vorhaben die wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit in einer geeigneten Weise informiert hat,

2. 2.die die Anlage betreibende Organisation in ein Register gemäß § 15 eingetragen ist,

3. 3.der Behörde die Änderung angezeigt wird,

4. 4.die Umwelterklärung oder Berichte von Organisationen, die andere mit EMAS gleichwertige

Umweltmanagementsysteme anwenden, vorgelegt werden,

5. 5.der Ersatz von Maschinen, Geräten oder Ausstattung durch gleichartige Maschinen, Geräte oder

Ausstattung erfolgt. Maschinen, Geräte oder Ausstattungen sind gleichartig, wenn ihr Verwendungszweck

dem der in der Anlage befindlichen Maschinen, Geräten oder Ausstattungen entspricht und die von ihnen zu

erwartenden Auswirkungen das Emissionsverhalten der Anlage nicht nachteilig beeinflussen.

6. 6.gegen die Änderung innerhalb der Kundmachungsfrist (Abs. 2) keine Einwendungen von Parteien erhoben

werden und

7. 7.die Einhaltung anderer nach den Materienvorschriften zu schützenden öffentlichen Interessen, wie

insbesondere sicherheitstechnische und arbeitnehmerschutzrechtliche Belange und sonstige

Schutzinteressen glaubhaft gemacht wird und allenfalls unter Vorschreibung von Auflagen gewahrt sind.

2. (2)Änderungen gemäß Abs. 1 sind der Behörde anzuzeigen, die das Projekt unverzüglich bei der jeweiligen

Standortgemeinde aufzulegen hat und dies durch Anschlag an der Amtstafel der Standortgemeinde und in einer

in der Gemeinde verbreiteten Zeitung kundzumachen hat. Werden gegen diese Änderung binnen drei Wochen ab

Kundmachung keine Einwendungen von Personen, die nach den in Betracht kommenden Rechtsvorschriften des

Bundes Parteistellung haben, erhoben, verlieren diese ihre Parteistellung. Auf diese Rechtsfolge ist in der

Verlautbarung hinzuweisen. § 42 Abs. 3 AVG gilt sinngemäß. Die Kosten der Kundmachung hat die Organisation

zu tragen.

3. (3)Die Behörde hat eine Kopie der Änderungsanzeige unverzüglich nach Einlangen dem zuständigen

Arbeitsinspektorat zu übermitteln, das binnen drei Wochen nach Einlangen zu den

arbeitnehmerschutzrechtlichen Belangen des Projekts Stellung zu nehmen hat.

4. (4)Die Behörde hat binnen sieben Wochen nach Anzeige des Projekts diese Anzeige mit Bescheid, allenfalls unter

Vorschreibung von sicherheitstechnischen, arbeitnehmerschutzrechtlichen oder anderen öffentlichen Interessen

(Z 7) betreffende Auflagen, zur Kenntnis zu nehmen, sofern die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 7 erfüllt

sind. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Anzeige mit Bescheid zurückzuweisen. Die bescheidmäßige

Kenntnisnahme durch die Behörde gilt als Genehmigung der angezeigten Änderung im Sinne der

bundesrechtlichen anlagenbezogenen Regelungen gemäß Abs. 1. Die Behörde hat diese Kenntnisnahme an die

sonst für die Anlagenänderung nach den bundesrechtlichen Vorschriften zuständigen Behörden zu übermitteln.

5. (5)Durch Abs. 1 wird die Genehmigungsfreiheit der Änderung von Anlagen nach den in Betracht kommenden

Rechtsvorschriften des Bundes nicht berührt. Abs. 1 gilt nicht für die Änderungen jener Teile von Anlagen, die

nach dem UVP-G 2000 genehmigungspflichtig sind oder die in Anlage 3 der GewO 1994, Anhang 5 des AWG 2002

oder in Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der

Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 10. Oktober 1996, S 26, aufgezählt sind.

6. (6)Behörde im Sinne dieses Paragrafen ist die Bezirksverwaltungsbehörde.
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